
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Dr. Spies (SPD) vom 08.06.2010 
betreffend Krankenhausinfektionen 
und  
Antwort  
des Ministers für Arbeit, Familie und Gesundheit 
 
 
 
Vorbemerkung des Ministers für Arbeit, Familie und Gesundheit:  
Nosokomiale Infektionen nennt man alle Infektionen, die sich Patienten in 
einem Krankenhaus (=Krankenhausinfektionen) oder bei der ärztlichen 
Behandlung zuziehen. Im Unterschied dazu gibt es auch sog. Umgebungsin-
fektionen (comunity aquired infection). 
 
Nosokomiale Infektionen sind sehr häufig auf Keime zurückzuführen, die in 
der "normalen Flora" des Menschen angesiedelt sind (z.B. Hautkei-
me/Darmkeime) und die oft erst dann zur Krankheit führen, wenn das Im-
munsystem des Menschen geschwächt ist.  
 
Ein anderer Infektionsgrund ist, dass die Keime auf "unnatürliche Art" in 
den Körper der Menschen gebracht werden - in der Regel durch invasive 
Maßnahmen. Dazu gehört die Verwendung von Spritzen ebenso wie die 
Verwendung von Harnkathedern oder Beatmungsschläuchen.  
 
Eine Reduktion solcher Infektionen auf Null ist unmöglich, da z.B. bei lie-
genden Fremdkörpern eine Besiedelung mit Keimen erfolgen kann, ohne 
dass es Hygienemängel gegeben hat und immungeschwächte Menschen an 
sonst harmlosen Keimen erkranken können, auch ohne invasive Maßnah-
men. 
 
Aber man kann das Problem begrenzen. Dazu ist es notwendig, insbesonde-
re in Krankenhäusern, Hygieneregeln zu formulieren und diese sehr streng 
zu befolgen (Hygieneplan).  
 
Das beginnt mit Händewaschen und den Regeln des "sauberen Arbeitens" 
(Handschuhe/Kittelpflege) und geht über die Verwendung steriler Medizin-
produkte, die Prozesse zur Sterilisation bei der Wiederverwendung von 
Produkten sowie die Herstellung und Verabreichung von Arzneimitteln. Des 
weiteren ist auf Flächendesinfektion und Geräteüberwachung, auch bei 
raumlufttechnischen Anlagen zu achten, also auch in sehr technischen Berei-
chen. Hinzu kommt die Festlegung bestimmter Maßnahmen bei Auftreten 
von Krankenhausinfektionen oder Infektionsausbrüchen (z.B. von MRSA). 
 
Multiresistente Keime sind in der Regel Bakterien (z.B. Staphylokokken, 
Streptokokken etc.). Bakterien vermehren sich durch Zellteilung. Durch 
Antibiotika werden auf verschiedene Weise die Mechanismen der Zellteilung 
beeinträchtigt oder der Keim auch zerstört (verschiedene Antibiotika-
Generationen unterscheiden sich in ihren Wirkungsmechanismen und Indika-
tionen). Wenn allerdings Bakterien einen Abwehrmechanismus gegen den 
"Angriff" eines Antibiotikums entwickelt haben, vermehren sich unter dem 
Anwesenheitsdruck der Antibiotika nur noch die Bakterien mit dem Ab-
wehrmechanismus ("Resistenzbildung"). Ein Bakterium kann damit im Lau-
fe der Zeit gegen einen oder viele verschiedene Antibiotikawirkstoffe resis-
tent werden.  
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Der Hauptgrund der Entstehung dieser Multiresistenzen ist der hohe Selekti-
onsdruck durch die Verwendung von zu vielen oder falschen oder zu kurz 
verabreichten Antibiotika. 
 
Diesem Problem kann man begegnen durch eine strenge Überwachung der 
Antibiotikagabe (Indikation), insbesondere in Krankenhäusern und dem 
möglichst gezielten Einsatz von Antibiotika.  
 
Der sinnvolle Einsatz von Antibiotika ist einer der Hauptpunkte der deut-
schen und europäischen Strategie zur Eindämmung der Probleme durch 
multiresistente Erreger (DART= Deutsche Antibiotika Resistenz Strategie). 
Um die weitere Verbreitung dieser Infektionen wirksam begrenzen zu kön-
nen, müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, die eine Übertragung eines 
multiresistenten Keims mittels Instrumente/Umgebung oder Personen auf 
andere Patienten verhindern (z.B. Isolierung von Patienten mit nachgewiese-
ner MRSA-Besiedelung oder -Infektion). 
 
Meldepflicht: Es gibt keine allgemeine Meldepflicht für diese Infektionen. 
Neu eingeführt wurde lediglich eine Meldepflicht für den Nachweis von 
MRSA in sterilen Flüssigkeiten an das Gesundheitsamt. Die Meldung wird 
ohne Angabe der einzelnen Einrichtung an das Land (HLPUG) weitergege-
ben.  
 
Nach § 23 Infektionsschutzgesetz sind Krankenhäuser und Einrichtungen 
zum ambulanten Operieren zwar dazu verpflichtet, bestimmte nosokomiale 
Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen und 
Multiresistenzen aufzuzeichnen und zu bewerten. Die Gesundheitsämter 
können diese Aufzeichnungen jedoch nur einsehen, eine Erfassung erfolgt 
mangels gesetzlicher Grundlage nicht.  
 
Die Situation der Verbreitung von nosokomialen Infektionen und multiresis-
tenten Erregern in deutschen oder hessischen Krankenhäusern kann daher 
nur indirekt (Studien) geschätzt werden. 
 
Die Fragen nach der Infektionshäufigkeit in hessischen Krankenhäusern 
können daher leider nicht beantwortet werden.  
 
Im Zuge der "Hessischen Hygiene Offensive" wird jedoch angestrebt, in 
einer Krankenhaushygieneverordnung zu regeln, dass solche Daten unter 
Verschlüsselung der meldenden Einrichtung und ohne Patientenbezug in 
einer zentralen Einrichtung zur externen Qualitätssicherung (HLPUG) er-
fasst werden können. 
 
In Hessen sind die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes in Bezug auf 
Krankenhaushygiene in zwei Grundsatzerlassen festgelegt (Anlage 1 und 2). 
 
Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
Frage 1. Wie viele Krankenhausinfektionen sind in Hessen in den letzten Jahren aufgetre-

ten, aufgeschlüsselt nach Jahren und Krankenhaus? 

Frage 2. Wie viele dieser Krankenhausinfektionen traten auf Intensivstationen auf, ebenfalls 
aufgeschlüsselt auf die letzten fünf Jahre und die einzelnen hessischen Kranken-
häuser? 

Frage 3. Welches waren die fünf häufigsten Arten von Krankenhausinfektionen in den 
letzten fünf Jahren landesweit? 

Frage 4. Wie hoch ist die Quote der Krankenhausinfektionen in Bezug auf die Gesamtzahl 
der Patientinnen und Patienten, jeweils aufgeschlüsselt auf die letzten fünf Jahre 
und die einzelnen hessischen Krankenhäuser? 

 
Die Daten stehen weder den Gesundheitsämtern noch dem Land zur Verfügung. 
 
Wiesbaden, 16. August 2010 

Jürgen Banzer 
 
Anlagen  
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  












































































